
Niederschrift

über die   35. Sitzung des Verwaltungsausschusses   

Sitzungstag: 15.04.14

Sitzungsort: Sitzungssaal des Rathauses 

Sitzungsdauer: 14:20 Uhr bis 17:05 Uhr

Auszug aus der Niederschrift:

TOP 7.1 Paul-Sillus-Schule - Umnutzung der Hausmeister Wohnung in einen 
Verwaltungstrakt;
hier: Vorstellung des jetzigen Konzeptes / Aufzeigen möglicher 
Alternativen
Vorlage: BV/0595/2011-2016

Der Planungsansatz für den 1. Bauabschnitt wird zustimmend zur
Kenntnis genommen. Die Verwaltung wird beauftragt für die geplan-
ten Maßnahmen eine Nutzungsänderung beim Landkreis Friesland
zu beantragen und mit den Arbeiten zur Umsetzung des Projektes
zu beginnen.

  

TOP 7.2 Beschaffung einheitlicher Sitzbänke;
Antrag der CDU-Fraktion vom 26. März 2014
Vorlage: AN/0598/2011-2016

Der Verwaltungsausschuss spricht sich dafür aus, dass sich der Bau-,
Feuerwehr-,  Straßen-,  Umwelt-,  Landwirtschafts-  und Landschaftsaus-
schuss in einer seiner nächsten Sitzungen mit dem Antrag der CDU-
Fraktion vom 26. März 2014 zu dem Thema „Beschaffung einheitlicher
Sitzbänke“ beschäftigen wird.

  

TOP 9.1 Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH;
Aufführungsvertrag für die Spielzeit 2014 / 2015
Vorlage: BV/0568/2011-2016
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Die Stadt Jever schließt mit der Landesbühne Niedersachsen Nord
GmbH für die Spielzeit 2014 / 2015 einen Aufführungsvertrag über
neun Abendaufführungen ab.

Die  Verwaltung  wird  ermächtigt,  aus  dem  Spielplan  des  Jungen
Theaters  ein  Stück  für  das  Kinderkulturprogramm  auszuwählen,
das der Stadt Jever von der Landesbühne kostenfrei zur Verfügung
gestellt wird.

  

TOP 9.2 Rundgang-Projekt "Bewegte Figuren" zum Thema Vater und Kind
a) Fortsetzung des Projektes 
b) Entscheidung über den Antrag der FDP-Fraktion vom 10. Februar 
2014 zur Durchführung einer Bürgerbefragung
Vorlage: BV/0571/2011-2016

Der Beschluss des Verwaltungsausschusses vom 16.02.2010 (sh.
Anlage) wird wie folgt eingeschränkt:

Die Verwaltung wird den städtischen Gremien im Rahmen der noch
zur  Verfügung  stehenden  Spendenmittel  und  in  Zusammenarbeit
mit Herrn Reiberg und Herrn Schmidt für die  ursprünglich vorgese-
hene 4.  Skulptur des Projektes „Skulpturenpfad“ zusätzliche Vor-
schläge für Alternativstandorte sowie entsprechende Entwürfe für
diese Skulptur zur Entscheidung vorlegen.

Sollten darüber hinaus weitere Spendengelder eingehen, behalten
sich die städtischen Gremien vor, über die Fortsetzung des Projek-
tes „Skulpturenpfad“, die Standorte und die Möglichkeiten der Vor-
gehensweise erneut zu beraten und zu entscheiden.

  

TOP 9.3 Kinderkulturarbeit der Stadt Jever;
Neufestsetzung der Eintrittsentgelte
Vorlage: BV/0570/2011-2016

Die Entgelte für die Veranstaltungen im Rahmen des Kinderkultur-
programmes werden künftig wie folgt festgesetzt:

1. Veranstaltungen im Theater Am Dannhalm – 
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5,50 € pro Person
2. Sonstige Veranstaltungen

3,50 € pro Person 

  

TOP 9.4 Stadtlotterie 2014;
Vereinbarung mit der Jever Marketing und Tourismus GmbH
Vorlage: BV/0567/2011-2016

Die Stadt Jever wird in der Zeit vom 05. Juli bis zum 7. September
2014 eine kleine Stadtlotterie gemäß § 11 des Niedersächsischen
Glücksspielgesetzes durchführen.  Sofern der Bedarf für eine Ver-
längerung gesehen wird,  wird  der  Bürgermeister  ermächtigt,  den
Veranstaltungszeitraum um maximal vier Wochen zu verlängern.

Zur Schirmherrin der Lotterie wird die Ratsvorsitzende Elke Vreden-
borg ernannt.

Die Jever Marketing und Tourismus GmbH wird auf der Basis ihres
Konzeptes aus dem Jahr 2009 mit der Organisation und Abwicklung
der Lotterie beauftragt.

Zu  diesem  Zweck  wird  mit  der  Jever  Marketing  und  Tourismus
GmbH (Organisatorin) ein Werkvertrag abgeschlossen.

In  diesem Vertrag  wird  festgeschrieben,  dass  die  Gewinnsumme
und der Reinertrag der Lotterie mindestens ein Drittel der Entgelte
(Spielkapital) betragen muss.

Die Jever Marketing und Tourismus GmbH wird durch den Vertrag
ermächtigt, das benötigte Personal (LosverkäuferInnen und für die
Gewinnausgabe) aus den Einnahmen der der Lotterie zu entlohnen.
Der Stundenlohn hierfür wird auf 6,00 € pro Stunde festgesetzt.

Die  Stadt  Jever  zahlt  der  Organisatorin  der  Lotterie  für  die
Durchführung ihrer Arbeiten eine pauschale Vergütung in Höhe von
4.700,00 Euro.

Die Zahlung der Vergütung erfolgt zunächst aus den Vorschussmit-
teln der Stadt Jever. Der Vorschuss ist, sobald die Lotterieeinnah-
men es erlauben, unverzüglich zu erstatten.

  

TOP 9.5 Festkonzert und Festgottesdienst 50 Jahre Stadtkirche Jever;Antrag 
auf Gewährung eines Zuschusses
Vorlage: BV/0569/2011-2016
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Die Stadt Jever gewährt der Ev.-lutherischen Kirchengemeinde Je-
ver für das Festkonzert und den Festgottesdienst aus Anlass des
50-jährigen Jubiläums der Stadtkirche Jever am 31. Mai und 1. Juni
2014 einen Zuschuss in Höhe von maximal 2.500,00 €.

Die endgültige Festsetzung des Zuschusses erfolgt nach dem Vor-
liegen des Abrechnungsergebnisses und unter dem Vorbehalt, dass
entsprechende Mittel im Haushaltsplan 2014 bereitgestellt werden
können.

  

TOP 9.6 Verwendung des Fremdenverkehrsbeitrages;
Bildung eines Beirates
Vorlage: BV/0573/2011-2016

Zur Wahrung des Mitspracherechtes bei der Verwendung der Mittel
aus dem Fremdenverkehrsbeitrag wird ein Fremdenverkehrsbeirat
gebildet,  in  dem die  unterschiedlichen Gruppen von Beitragszah-
lern mit einer unterschiedlichen Gewichtung vertreten sind.

Der Beirat soll 9 stimmberechtigte und 3 beratende Mitglieder um-
fassen. Die Anzahl der Sitze ist so gewählt worden, dass dem Pro-
porz Rechnung getragen werden kann. 

Die Aufteilung der Sitze erfolgt in der Form, dass sich diese nach
der Höhe des Beitragsaufkommens aus der einzelnen Gruppe und
der Anzahl der Beitragspflichtigen in der einzelnen Gruppe richtet. 

Danach werden sich die neun stimmberechtigten Sitze des Beirates
wie folgt auf die einzelnen Gruppen verteilen

Beherbergung und Gastronomie        3

Einzelhandel        2

Freizeit-, Unterhaltungs- und sonstige Dienstleistungen         1

Zulieferung im weiteren Sinne        3

Die  personelle  Besetzung  der  einzelnen  Mandate  sollen  die
Gruppen intern bestimmen.

Die Beiratsmitglieder werden jeweils für 2 Jahre gewählt.

Dem Beirat sollen ferner der/die Geschäftsführer/in der MuT GmbH,
1 Vertreter von Jever Aktiv e. V.  und der Bürgermeister der Stadt
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Jever als beratende Mitglieder angehören.

Der Beirat wählt aus seinen Reihen eine/n Vorsitzende/n.

Die Einladung zu den Sitzungen erfolgt durch die Stadtverwaltung
in Abstimmung mit dem/der Vorsitzenden.

  

TOP 9.7 Erinnerungskultur und Stadtgeschichte;
Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen vom 28. Januar 2014
Vorlage: AN/0528/2011-2016

Der Ausschuss für Kultur, Tourismus, Sport, Freizeit und Wirtschaftsför-
derung wird sich in seiner nächsten Sitzung mit dem Antrag der Frakti-
on Bündnis 90 / Die Grünen vom 28. Januar 2014 zu dem Thema „Erin-
nerungskultur und Stadtgeschichte der Stadt Jever“ beschäftigen.

  

Genehmigt:

Jan Edo Albers Irmgard Wilms

Vorsitzende/r Protokollführer/in
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